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Black lists:
Debarred Parties

Office of Defense Trade Control (DTC) 
http://www.pmddtc.state.gov/

Denied Persons List
Bureau of Export Administration 

http://www.bis.doc.gov/DPL/Default.shtm
Entity List

Bureau of Export Administration 
http://www.bis.doc.gov/Entities/Default.htm

Specially Designated Nationals List
Office of Foreign Assets Control (OFAC) 

http://www.ustreas.gov/ofac/
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Fallgestaltung 1:
Ausweitung der Zuständigkeit von US-
Behörden auf „ausländische“ 
Sachverhalte: 

a) „U.S. Person“ im Ausfuhrecht (Part. 772 EAR)
b) „U.S. Person“ im FCPA (15 U.S.C. §§ 78 dd)
c) „U.S. Person“ im Bereich der Geldwäsche
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Fallgestaltung 2:

Informationsverschaffung 

a) Händlerbeziehungen zwischen US-Firmen 
und Dritten

b) Programme der US-Behörden
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Fallgestaltung 3:

Informationsverschaffung über Mutter-
Tochter-Konstellationen
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Fallgestaltung 4:

Invasive Maßnahmen

Beispiel: Verhaftung der UBS Mitarbeiter Martin 
Liechti sowie Bradley Birkenfeld
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(1) Hat jemand
1. als vertretungsberechtigtes Organ einer juristischen Person oder als 
Mitglied  eines solchen Organs,  
[…]
5. als sonstige Person, die für die Leitung des Betriebs oder Unternehmens 
einer juristischen Person oder einer in Nummer 2 oder 3 genannten 
Personenvereinigung verantwortlich handelt, wozu auch die Überwachung 
der Geschäftsführung oder die sonstige Ausübung von Kontrollbefugnissen 
in leitender Stellung gehört, 

eine Straftat oder Ordnungswidrigkeit begangen, durch die Pflichten, 
welche die juristische Person oder die Personenvereinigung treffen, verletzt 
worden sind oder die juristische Person oder die Personenvereinigung 
bereichert worden ist oder werden sollte, so kann gegen diese eine 
Geldbuße festgesetzt werden. 
[…]

(3) § 17 Abs. 4 und § 18 gelten entsprechend.

§ 30 OWiG
Geldbuße gegen juristische Personen und 

Personenvereinigungen
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§ 17 OWiG
Höhe der Geldbuße

[…]

(4) Die Geldbuße soll den wirtschaftlichen Vorteil, den 
der Täter aus der Ordnungswidrigkeit gezogen hat, 
übersteigen. Reicht das gesetzliche Höchstmaß 
hierzu nicht aus, so kann es überschritten werden. 

Westpfahl&Spilker



Urteil des BGH vom 15.11.2001 –
Rechtliche Beurteilungen/Objektiver Tatbestand

• Der Tatbestand der Untreue gemäß § 266 StGB wird bejaht.

• Es liegt der Missbrauchstatbestand vor, definiert dahingehend, dass durch das Kön-
nen im Außenverhältnis das Dürfen im Innenverhältnis überschritten wird.

• Tatbestandserfüllung durch Übernahme unvertretbarer Risiken und damit Verletzung 
der Vermögensinteressen des Kreditinstituts wird bejaht.

• Verstößen gegen die Anforderungen des § 18 KWG kommt Indizwirkung in Richtung 
auf pflichtwidriges Handeln im Sinne des § 266 StGB zu.

• Ausdrückliches Abrücken von der Interpretation eines Urteils des gleichen BGH-Se-
nats (vom 06.04.2000, BGHSt 46, 30) durch die Praxis, wonach bei Verletzung des 
§ 18 KWG Rückschlüsse auf das Eingreifen des Untreuetatbestandes unzulässig sein 
sollten.
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• Die diesbezüglich entscheidenden Passagen des Urteils vom 15.11.2001 lauten:

„Für die Grenzen des rechtlichen Dürfens kommt es allein darauf an, ob die Angeklag-
ten ihrer Prüfungs- und Informationspflicht bezüglich der Vermögensverhältnisse der
Kreditnehmer ausreichend nachgekommen sind. Tatsächliche Anhaltspunkte dafür, 
daß die Risikoprüfung nicht ausreichend vorgenommen wurde, werden sich insbeson-
dere daraus ergeben, daß die Informationspflichten vernachlässigt wurden. Aus der 
Verletzung der in § 18 Satz 1 KWG normierten Pflicht zum Verlangen nach Offenle-
gung der wirtschaftlichen Verhältnisse können sich Anhaltspunkte dafür ergeben, daß
der banküblichen Informations- und Prüfungspflicht nicht ausreichend Genüge getan 
wurde. Die Vorschrift dient dem Schutz des einzelnen Kreditinstituts und seiner Einle-
ger. Sie hält Kreditinstitute über die Kreditwürdigkeitsprüfung zu einem risikobewußten
Kreditgabeverhalten an. Das hat das Bundesaufsichtsamt für Kreditwesen (BAKred) in 
seinem Rundschreiben 9/98 vom 07.07.1998 ausführt. § 18 KWG beinhaltet daher ei-
ne Selbstverständlichkeit, hebt sie aber zu einer gesetzlichen Norm. Die Verpflichtung 
des § 18 Satz 1 KWG besteht während der gesamten Dauer des Engagements. Das 
Kreditinstitut muß die wirtschaftliche Entwicklung des Kreditnehmers während der ge-
samten Dauer des Kreditverhältnisses kontinuierlich beobachten und analysieren. Die 
Verlautbarungen des BAKred verdeutlichen, daß § 18 KWG eine zentrale Bestimmung 
für die Kreditvergabe und die damit verbundene Kreditwürdigkeitsprüfung ist, die nicht 
nur – formal – sondern materiell einzuhalten ist. Dem gemäß hat der XI. Zivilsenat des 
BGH ausgesprochen (WM 1994, 838), dass die Kreditinstitute verpflichtet sind, sich 
nachhaltig um die Vorlage von Jahresabschlüssen beziehungsweise einen Vermö-
gensstatus mit ergänzenden Angaben zu bemühen und die weitere Kreditgewährung 
von einer solchen Vorlage abhängig zu machen, den Kredit also zu kündigen, wenn 
ihnen die Erfüllung ihrer gesetzlichen Verpflichtung durch das weitere Verhalten ihres 
Kunden unmöglich gemacht wird.“
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Urteil des BGH vom 15.11.2001 –
Rechtliche Beurteilungen/Subjektiver Tatbestand

• Im Falle massiver Verstöße gegen § 18 KWG wird seitens des BGH der Vorsatz bei 
Verwirklichung des Untreuetatbestandes bejaht.

• Dass für das Kreditinstitut durch den Täter ein Erfolg des Engagements gewünscht 
wird, steht der Annahme vorsätzlichen Handelns nicht entgegen.

• Die diesbezüglichen Formulierungen des BGH lauten:

„Allein auf die Vermögensgefährdung muß sich das Wissenselement beziehen (BGH, 
wistra, 1993, 265; NSTZ 1999, 353). Das Wissenselement des Schädigungsvorsatzes 
fällt folglich nicht deshalb weg, weil der Bankleiter beabsichtigt, hofft oder glaubt, den 
endgültigen Schaden abwenden zu können. Erforderlich ist vielmehr nur, daß der 
Bankleiter zum Zeitpunkt der Kreditgewährung die Minderwertigkeit des Rückzah-
lungsanspruches im Vergleich zu der ausgereichten Darlehensvaluta gekannt hat. 
Dazu freilich reicht bereits seine Kenntnis, der die Vermögensgefährdung begründen-
den Umstände und das Wissen, daß die Forderung nach allgemeinen Bewertungs-
maßstäben nicht als gleichwertig angesehen wird, mag er selbst sie auch anders be-
werten (BGH, wistra 1993, 263). Dementsprechend muß sich auch das Billigungsele-
ment des bedingten Vorsatzes auf die schadensgleiche Vermögensgefährdung be-
ziehen.“
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Text der email eines Rechtsanwalts  
an einen anderen Rechtsanwalt/
Steuerberater vom 04.01.   
(sinngemäß):

„Beigefügt erhalten Sie den wunschgemäß
rückdatierten Vertrag, der den Stand unserer
Verhandlungen per 03.01. beschreibt.“
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email-Anfrage eines FBI Mitarbeiters:

• Informationen über abgelehnte 
Exportanfragen aus dem Iran

• Aktuelle Informationen zu bereits mitgeteilten 
(abgelehnten) Exportanfragen aus 
Jordanien/Pakistan

• Bereitschaft zur Teilnahme an „Probekäufen“ 
und sonstigen, verdeckten Transaktionen 
(agent provocateur) in diesen Ländern
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